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Gesetz über Volksabstimmung, Volksbegehren
und Volksantrag

(Volksabstimmungsgesetz—VAbstG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2016 (GBl. S. 445)
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A B S C H N I T T 1
Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz findet Anwendung in den Fällen des Artikels 43 Absatz 2, des

Artikels 59 Absatz 2 und 3, des Artikels 60 Absatz 1 bis 3 und des Artikels 64
Absatz 3 der Landesverfassung.

§ 2 Beratung
Die an einer Antragstellung Interessierten, Antragsteller oder Vertrauens-

leute können sich über die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Antragstellung so-
wie die Rechtsvorschriften zur Durchführung von Volksanträgen, Volksbegehren
oder Volksabstimmungen beraten lassen. Zuständig dafür sind für Volksanträge
der Landtag und für Volksbegehren oder Volksabstimmungen das Innenministe-
rium. Die Beratung erfolgt kostenfrei.

A B S C H N I T T 2
Volksabstimmungen

§ 3 Stimmrecht
(1) Stimmberechtigt bei Volksabstimmungen ist, wer am Abstimmungstag

zum Landtag wahlberechtigt ist.

(2) Ein Stimmberechtigter kann sein Stimmrecht nur ausüben, wenn er in
ein Stimmberechtigtenverzeichnis (§ 10) eingetragen ist oder einen Stimmschein
(§ 11) hat.

(3) Wer in ein Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragen ist, kann durch per-
sönliche Stimmabgabe in dem Stimmbezirk abstimmen, in dessen Stimmberech-
tigtenverzeichnis er geführt wird. Wer einen Stimmschein hat, kann entweder
1. durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des

Stimmkreises oder
2. durch Briefabstimmung

abstimmen.

§ 4 Gliederung des Abstimmungsgebiets
(1) Abstimmungsgebiet ist das Land. Es gliedert sich in Stimmkreise und

Stimmbezirke.

(2) Stimmkreise sind die Stadtkreise und Landkreise.

(3) Jede Gemeinde bildet mindestens einen Stimmbezirk; in größeren Ge-
meinden sind mehrere Stimmbezirke zu bilden. Das Nähere über die Bildung
der Stimmbezirke und ihre öffentliche Bekanntmachung regelt die Stimmord-
nung. Sie kann auch Bestimmungen über die Einrichtung von Sonderstimmbe-
zirken treffen, in denen nur mit Stimmschein (§ 11) abgestimmt werden kann.
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§ 5 Abstimmungsorgane
(1) Abstimmungsorgane sind

1. der Landesabstimmungsleiter und der Landesabstimmungsausschuss für
das gesamte Abstimmungsgebiet,

2. ein Kreisabstimmungsleiter und ein Kreisabstimmungsausschuss für jeden
Stimmkreis,

3. ein Stimmbezirksvorsteher und ein Stimmbezirksvorstand für jeden Stimm-
bezirk und

4. mindestens ein Abstimmungsvorsteher und ein Abstimmungsvorstand für
die Briefabstimmung (Briefabstimmungsvorstand) für jeden Stimmkreis.

(2) Der Kreisabstimmungsleiter kann anordnen, dass Briefabstimmungsvor-
stände statt für den Stimmkreis für einzelne oder mehrere Gemeinden einzuset-
zen sind.

(3) Wieviel Briefabstimmungsvorstände einzusetzen sind, bestimmt der
Kreisabstimmungsleiter.

(4) Für die Zusammensetzung, die Berufung, den Sitz, die Bekanntmachung
und die Beschlussfähigkeit der Abstimmungsorgane sowie für die Pflichten zur
unparteiischen Wahrnehmung des Amtes und zur Verschwiegenheit, die Abstim-
mung und die Stellvertretung, für die Bereitstellung von Hilfskräften und Hilfs-
mitteln und für die ehrenamtliche Tätigkeit in Abstimmungsorganen gelten die
Vorschriften des Landtagswahlrechts entsprechend.

(5) Die Abstimmungsorgane bestehen bis zur öffentlichen Bekanntmachung
des Abstimmungsergebnisses (§ 21), eingeschlossen die Fälle einer Nachabstim-
mung oder Wiederholung der Volksabstimmung, fort. Im Fall der Wiederholung
der Volksabstimmung werden sie neu berufen. Mitglieder der Abstimmungsaus-
schüsse und der Abstimmungsvorstände können aus wichtigem Grund ent-
pflichtet oder ersetzt werden.

§ 6 Abstimmungstag
(1) Sind die Voraussetzungen für eine Volksabstimmung eingetreten, so hat

die Regierung unverzüglich den Abstimmungstag zu bestimmen. Der Abstim-
mungstag ist auf einen Sonntag festzusetzen.

(2) Die Regierung muss die Volksabstimmung auf einen Tag festsetzen, der
1. im Fall des Artikels 60 Absatz 1 der Landesverfassung spätestens drei Mo-

nate nach dem Tag, an dem der Landtag die Gesetzesvorlage abgelehnt oder
ihr mit Änderungen zugestimmt hat,

2. in den Fällen des Artikels 60 Absatz 2 und 3 der Landesverfassung spätes-
tens drei Monate nach dem Tag ihrer Anordnung (Artikel 60 Absatz 4 Satz 2
der Landesverfassung),

3. im Fall des Artikels 64 Absatz 3 der Landesverfassung spätestens drei Mo-
nate nach dem Eingang des Antrags bei der Regierung

liegt.

(3) Die Sechswochenfrist im Fall des Artikels 43 Absatz 2 der Landesverfas-
sung beginnt am Tag nach der Bekanntgabe des Eintragungsergebnisses im
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg (§ 38).

§ 7 Bekanntgabe des Tags und des Gegenstands der Volksabstimmung
(1) Die Regierung gibt unverzüglich nach der Festsetzung des Abstimmungs-

tags den Abstimmungstag, den Gegenstand der Volksabstimmung und den In-
halt des Stimmzettels im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg bekannt.
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(2) Sind Gesetzesvorlagen oder Gesetze Gegenstand der Volksabstimmung,
ist auch ihr Wortlaut bekanntzugeben. Er ist den Stimmberechtigten von den
Gemeinden vor dem Abstimmungstag zuzusenden.

§ 8 Amtliche Mitteilung zur Volksabstimmung
(1) Die Landesregierung, die sonstigen öffentlichen Stellen des Landes, die

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Amtsträger, soweit sie weder
Mitglieder von Abstimmungsorganen noch sonst unmittelbar mit der Vorberei-
tung und Durchführung der Volksabstimmung befasst sind, können sich inner-
halb ihres Zuständigkeitsbereichs im Rahmen des verfassungsrechtlichen Sach-
lichkeitsgebots zu einer bevorstehenden Volksabstimmung äußern und die
Stimmberechtigten darüber unterrichten.

(2) Die Landesregierung soll die Stimmberechtigten durch eine amtliche Mit-
teilung des Ministeriums, in dessen Geschäftsbereich der Gegenstand der Volks-
abstimmung überwiegend fällt, unterrichten. Diese soll den Gegenstand der
Volksabstimmung, bei Gesetzesvorlagen oder Gesetzen den jeweiligen Gesetzes-
wortlaut und den Beschluss des Landtags dazu, Stellungnahmen zum Gegen-
stand der Volksabstimmung in jeweils gleichem Umfang des Landtags, der Lan-
desregierung und bei vorausgegangenen Volksbegehren dessen Vertrauensleuten
sowie ein Muster des amtlichen Stimmzettels beinhalten. Der Landtag nimmt
als Ganzes oder nach Fraktionen getrennt, im Umfang entsprechend der Sitz-
verteilung der Fraktionen im Landtag, Stellung. Das nach Satz 1 zuständige
Ministerium legt den Umfang und die Art der Darstellung sowie die Frist zur
Abgabe der Stellungnahmen fest. Entsprechendes gilt für einen vom Landtag
mit zur Abstimmung vorgelegten Gesetzentwurf nach Artikel 60 Absatz 1 Satz 2
der Landesverfassung. Werden Stellungnahmen vom Landtag oder von den Ver-
trauensleuten oder von beiden nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, soll das
nach Satz 1 zuständige Ministerium die ihm bekannten Gründe, die für oder
gegen die Gesetzesvorlage oder das Gesetz sprechen, in gleichem Umfang dar-
stellen. Für den Wortlaut der Gesetzesvorlage und ihre Stellungnahme tragen
die Vertrauensleute die Verantwortung; der Landtag oder die Fraktionen im Fall
einer getrennten Stellungnahme nach Satz 3 und die Landesregierung sind je-
weils für ihre Vorlagen und Stellungnahmen verantwortlich. Das Landespresse-
gesetz findet auf die amtliche Unterrichtung keine Anwendung.

(3) Die amtliche Mitteilung ist vom nach Absatz 2 Satz 1 zuständigen Minis-
terium allen Stimmberechtigten unmittelbar oder über die Gemeinden, auch zu-
sammen mit der Abstimmungsbenachrichtigung zuzusenden, an alle Haushalte
zu verteilen, ins Internet einzustellen oder im Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg öffentlich bekannt zu machen. Wird eine amtliche Mitteilung den
Stimmberechtigten zusammen mit der Abstimmungsbenachrichtigung zuge-
sandt, bedarf es keiner gesonderten Zusendung des Gesetzeswortlauts nach § 7
Absatz 2 Satz 2. Erfolgt eine unmittelbare Zusendung an die Stimmberechtig-
ten, erhält das nach Absatz 2 Satz 1 zuständige Ministerium dazu die Adressda-
ten der Stimmberechtigten von den Gemeinden aus dem Melderegister oder dem
Stimmberechtigtenverzeichnis übermittelt; das nach Absatz 2 Satz 1 zuständige
Ministerium darf die Adressdaten nur für die Zusendung der amtlichen Mittei-
lung nutzen. Für die Sicherung der Adressdaten und deren Löschung gelten die
§§ 37 und 38 Absatz 1 Satz 2 der Stimmordnung entsprechend.

§ 9 Mitwirkung der Landkreise, Gemeinden und des Statistischen Landesamts
(1) Die Landkreise und Gemeinden sind zur Mitwirkung bei der Vorbereitung

und Durchführung von Volksabstimmungen nach Maßgabe der gesetzlichen
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Vorschriften verpflichtet. Das Innenministerium kann den Landkreisen und Ge-
meinden Weisungen erteilen.

(2) Dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg obliegt insbesondere
die technische Vorbereitung der Abstimmungsdatenübermittlung, die techni-
sche Ermittlung des vorläufigen und endgültigen Abstimmungsergebnisses, die
Berechnung des Abstimmungskostenersatzes, die rechnerische Unterstützung
bei Anfechtungsverfahren sowie bei Änderungen der Stimmkreiseinteilung und
des Abstimmungssystems.

§ 10 Stimmberechtigtenverzeichnisse
(1) Zur Durchführung einer Volksabstimmung sind Stimmberechtigtenver-

zeichnisse aufzustellen. Die Aufstellung obliegt den Gemeinden. Sie führen für
jeden Stimmbezirk ein Stimmberechtigtenverzeichnis.

(2) In die Stimmberechtigtenverzeichnisse einer Gemeinde sind alle Personen
einzutragen, die voraussichtlich am Abstimmungstag das Stimmrecht und in der
Gemeinde ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, haben
oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten.

(3) Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, an den Werktagen vom 20. bis zum
16. Tag vor der Abstimmung während der allgemeinen Öffnungszeiten Einsicht
in das Stimmberechtigtenverzeichnis zu nehmen.

(4) Für die Aufstellung, die Berichtigung und den Abschluss der Stimmbe-
rechtigtenverzeichnisse und die Einsichtnahme sowie für das Einspruchs- und
Beschwerdeverfahren gelten die Vorschriften des Landtagswahlrechts über
Wählerverzeichnisse entsprechend.

§ 11 Stimmscheine
(1) Ein Stimmberechtigter, der im Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragen

ist oder aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund in das Stimmberechtig-
tenverzeichnis nicht eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Stimmschein.

(2) Für die Erteilung und Ausgabe von Stimmscheinen und Briefabstim-
mungsunterlagen sowie für das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gelten
die Vorschriften des Landtagswahlrechts über Wahlscheine und Briefwahlunter-
lagen entsprechend.

§ 12 Abstimmungsräume und deren Ausstattung
(1) Die Gemeinden haben für die Bereitstellung und Ausstattung der Abstim-

mungsräume zu sorgen und das erforderliche Bedienungspersonal zu stellen.

(2) Das Nähere über die Abstimmungsräume, deren Lage und Ausstattung
sowie die Beschaffung der Stimmzettel und Umschläge regelt die Stimmord-
nung.

§ 13 Abstimmungszeit
Im Stimmbezirk kann am Abstimmungstag von 8 Uhr bis 18 Uhr abgestimmt

werden. Die Stimmordnung kann für besondere Verhältnisse eine andere Fest-
setzung der Abstimmungszeit zulassen.

§ 14 Öffentlichkeit der Abstimmung
(1) Die Abstimmungshandlung ist öffentlich.

(2) Der Stimmbezirksvorstand hat für den geordneten Ablauf der Abstim-
mungshandlung zu sorgen. Er kann insbesondere Personen, welche die Ruhe
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oder Ordnung stören, nach vergeblicher Ermahnung aus dem Abstimmungs-
raum und den Zugängen zum Abstimmungsraum verweisen. Ist der Betroffene
in das Stimmberechtigtenverzeichnis des Stimmbezirks eingetragen oder hat er
einen Stimmschein, so ist ihm zuvor Gelegenheit zur Abstimmung zu geben.

§ 15 Unzulässige Werbung, unzulässige Veröffentlichung von Befragungen der
Stimmberechtigten

(1) Während der Abstimmungszeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich
der Abstimmungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Ge-
bäude jede Beeinflussung der Abstimmenden durch Wort, Ton, Schrift oder Bild
sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

(2) Die Veröffentlichung der Ergebnisse von Befragungen der Abstimmenden
nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Abstimmungsentscheidung ist vor
Ablauf der Abstimmungszeit unzulässig. Wer hiergegen verstößt, handelt ord-
nungswidrig. Für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit gilt § 55
Absatz 2 und 3 des Landtagswahlgesetzes entsprechend.

§ 16 Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses
Die zur Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses erforderlichen Vorkehrun-

gen regelt die Stimmordnung. Der Stimmbezirksvorsteher und der Vorsteher für
die Briefabstimmung haben die Einhaltung dieser Bestimmungen zu überwa-
chen.

§ 17 Stimmzettel und Stimmzettelumschläge
(1) Zur Abstimmung dürfen nur amtliche Stimmzettel und bei der Briefab-

stimmung amtliche Stimmzettelumschläge verwendet werden.

(2) Den Inhalt des Stimmzettels bestimmt die Regierung. Er ist so zu fassen,
dass die Abstimmenden mit Ja oder Nein stimmen können. Stehen im Fall des
Artikels 60 Absatz 1 der Landesverfassung mehr als eine Gesetzesvorlage zur
Abstimmung, so muss der Stimmzettel für jede Vorlage eine eigene Fragestel-
lung enthalten.

(3) Die Stimmordnung kann weitere Bestimmungen über Form oder Inhalt
des Stimmzettels und über die Beschaffenheit der Stimmzettelumschläge und
Abstimmungsbriefumschläge treffen.

§ 18 Stimmabgabe
(1) Wer seine Stimme im Abstimmungsraum abgibt, erhält dort einen Stimm-

zettel. Er kann erforderlichenfalls weitere Stimmzettel nachfordern.

(2) Der Stimmberechtigte kann seine Stimme nur persönlich abgeben. Ein
Stimmberechtigter, der nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Beein-
trächtigung gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe
einer Person seines Vertrauens bedienen.

(3) Der Stimmberechtigte übt sein Stimmrecht in der Weise aus, dass er auf
dem Stimmzettel in einem der bei den Worten Ja und Nein befindlichen Kreise
ein Kreuz einsetzt oder durch eine andere Art der Kennzeichnung des Stimmzet-
tels eindeutig zu erkennen gibt, ob er die gestellte Frage bejahen oder verneinen
will. Der so gekennzeichnete Stimmzettel ist in der Weise zu falten, dass die
Stimmabgabe nicht erkennbar ist und in die Abstimmungsurne zu werfen.

(4) Über Zweifelsfragen, die sich bei der Stimmabgabe im Stimmbezirk erge-
ben, entscheidet der Stimmbezirksvorstand.
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(5) Bei der Briefabstimmung hat der Abstimmende dem auf dem Abstim-
mungsbriefumschlag als Empfänger vorgesehenen Kreisabstimmungsleiter oder
Bürgermeister im Abstimmungsbrief den verschlossenen Stimmzettelumschlag,
der den Stimmzettel enthält, sowie den Stimmschein so rechtzeitig zu übersen-
den, dass er dort spätestens am Abstimmungstag bis 18 Uhr eingeht. Auf dem
Stimmschein ist durch Unterschrift an Eides statt zu versichern, dass der Ab-
stimmende den Stimmzettel persönlich oder nach Absatz 2 Satz 2 gekennzeich-
net hat.

(6) Im Einzelnen wird der Vorgang der Stimmabgabe und die Ausübung der
Briefabstimmung durch die Stimmordnung geregelt.

§ 19 Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Abstimmungsbriefen
(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1. nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Stimmkreis gültig ist,

2. keine Kennzeichnung enthält,

3. den Willen des Abstimmenden nicht zweifelsfrei erkennen lässt,

4. ganz durchgestrichen, durchgerissen oder durchgeschnitten ist oder

5. eine Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die Per-
son des Abstimmenden hinweisenden Zusatz enthält oder wenn sich in dem
Stimmzettelumschlag sonst eine derartige Äußerung befindet.

Ungültig sind auch Stimmen, wenn der Stimmzettel bei der Stimmabgabe im
Abstimmungsraum in einem Umschlag abgegeben worden ist sowie bei der
Briefabstimmung nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag abgegeben
worden ist oder in einem Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, der offen-
sichtlich in einer das Abstimmungsgeheimnis gefährdenden Weise von den übri-
gen Stimmzettelumschlägen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegen-
stand enthält, jedoch eine Zurückweisung nach Absatz 3 Nummer 7 oder 8 nicht
erfolgt ist.

(2) Leer abgegebene Stimmzettelumschläge werden als ungültige Stimmen
gewertet. Mehrere in einem Stimmzettelumschlag abgegebene Stimmzettel gel-
ten als eine gültige Stimme, wenn sie gleich gekennzeichnet sind oder nur einer
von ihnen gekennzeichnet ist; bei inhaltlich verschiedener Kennzeichnung gel-
ten sie als eine ungültige Stimme.

(3) Bei der Briefabstimmung sind Abstimmungsbriefe zurückzuweisen, wenn

1. der Abstimmungsbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,

2. dem Abstimmungsbriefumschlag kein oder kein gültiger Stimmschein bei-
liegt,

3. dem Abstimmungsbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beiliegt,

4. weder der Abstimmungsbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag ver-
schlossen ist,

5. der Abstimmungsbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht
die gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an
Eides statt versehener Stimmscheine enthält,

6. der Abstimmende oder die Person seines Vertrauens die vorgeschriebene
Versicherung an Eides statt auf dem Stimmschein nicht unterschrieben hat,

7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist,
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8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das
Abstimmungsgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder
einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.

Die Einsender zurückgewiesener Abstimmungsbriefe werden nicht als Abstim-
mende gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(4) Die Stimme eines Abstimmenden, der an der Briefabstimmung teilgenom-
men hat, wird nicht dadurch ungültig, dass er vor dem oder am Abstimmungstag
stirbt, aus Baden-Württemberg verzieht oder sein Stimmrecht nach § 3 Absatz 1
in Verbindung mit § 7 Absatz 2 des Landtagswahlgesetzes verliert.

§ 20 Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses
(1) Nach Beendigung der Abstimmungshandlung ermitteln die Stimmbe-

zirksvorstände das Ergebnis der Abstimmung im Stimmbezirk. Gleichzeitig er-
mitteln die Briefabstimmungsvorstände das Ergebnis der Briefabstimmung aus
den ihnen zugewiesenen Abstimmungsbriefen. Die Kreisabstimmungsaus-
schüsse prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Abstimmung im Stimmkreis, fassen
die Abstimmungsergebnisse der Stimmbezirksvorstände und der Briefabstim-
mungsvorstände zu einem Abstimmungsergebnis für den Stimmkreis zusammen
und stellen dieses fest. Der Landesabstimmungsausschuss fasst die von den
Kreisabstimmungsausschüssen festgestellten Abstimmungsergebnisse der
Stimmkreise zu einem Abstimmungsergebnis des Landes zusammen und stellt
dieses fest.

(2) Die Stimmbezirksvorstände und die Briefabstimmungsvorstände haben
bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses über die Gültigkeit der abgege-
benen Stimmen und über sonstige bei der Feststellung des Abstimmungsergeb-
nisses sich ergebende Fragen zu entscheiden. Die Kreisabstimmungsausschüsse
haben die Feststellungen der Stimmbezirksvorstände und Briefabstimmungs-
vorstände nachzuprüfen. Sie können fehlerhafte Entscheidungen abändern; zu-
rückgewiesene Abstimmungsbriefe können sie nicht zulassen. Der Landesab-
stimmungsausschuss kann Zählfehler und andere offensichtliche Unrichtigkei-
ten berichtigen.

(3) Festzustellen sind die Zahl der Stimmberechtigten, die Zahl der Personen,
die abgestimmt haben, die Zahlen der abgegebenen gültigen und ungültigen
Stimmen sowie die Zahlen der gültigen Ja-Stimmen und der gültigen Nein-
Stimmen. Der Landesabstimmungsausschuss stellt weiterhin fest, ob das zur
Volksabstimmung gebrachte Gesetz oder eine Gesetzesvorlage oder das Verlan-
gen auf Auflösung des Landtags die nach der Landesverfassung und diesem
Gesetz erforderliche Stimmenmehrheit erlangt hat.

(4) Das Abstimmungsergebnis ist in öffentlicher Sitzung zu ermitteln und
festzustellen.

§ 21 Mitteilung und öffentliche Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses
Der Landesabstimmungsleiter teilt das vom Landesabstimmungsausschuss

festgestellte Ergebnis der Abstimmung im Land dem Landtag und der Regie-
rung mit und macht es im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg bekannt.

§ 22 Ergebnis der Volksabstimmung über mehrere Gesetzesvorlagen
Haben bei einer Abstimmung über mehrere Gesetzesvorlagen, die den glei-

chen Gegenstand betreffen, mehrere Vorlagen die nach Artikel 60 Absatz 5 der
Landesverfassung erforderliche Mehrheit erlangt, so ist das Gesetz beschlossen,
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